
Bei Fragen zu dieser Vereinbarung, rufen Sie bitte den Eigner an.Tragen Sie Ihre Daten ein, 
unterzeichnen und zurücksenden an Dr. Ferdinand Pohl, Am Krusen 50, 45259 Essen, Germany 

Vereinbarung Charter Neverland Zwischen den Parteien wurde folgendes vereinbart  

 
Name der Yacht NEVERLAND Schiffsreg. Bundesr. 

Deutschland SSR 4853 
  

Eigentümer Dr. Ferdinand Pohl Kundenname  
Addresse Am Krusen 50 

45259 Essen, Germany 
Addresse  

 
Charterzeit  Abfahrtshafen  
Revier  

 
  

Anzahl der Gäste  Ankunftshafen  
 
Chartergebühr Euro 
  
Extragebühr für ................ 
......................................... 
 

 
 

Euro 
Gesamtcharter Gebühr Euro 
 
Anzahlung  (25 %) 
Restzahlung 

Euro 
Euro  

Die Anzahlung ist fällig 1 Woche nach Buchung und nicht 
erstattbar. Der Restbetrag ist  fällig 4 Wochen vor Abfahrtstermin. 

Bezahlung bitte auf Konto  Ferdinand Pohl, KontoNr. 1814168 bei der National-Bank, Essen BLZ 360 200 30 
Bei Auslandsüberweisungen: Swift-Code NBAGDE3E 

 
Diese Vereinbarung unterliegt dem Gesetz und Gerichtsstand des Landes unter dessen Flagge Neverland fährt – 
Deutschland.  
 
 
Unterschrift________________________________Datum________________________________ 
 
Name des Charterers _________________________ 

Der Eigner erklärt 
Die Yacht mit allen notwendigen Certifikaten und 
erforderlichen Versicherungen, in gutem Zustand, sauber, 
gut ausgestatten insbes. mit den Sicherheitseinrichtungen, 
mit qualifiziertem Kapitän, Hostess pünktlich zur Verfügung 
zu stellen.  Wenn der Eigner dazu nicht in der Lage ist und 
der Charterer die Fahrt nicht antreten kann, ist der Eigner 
verpflichtet, die Anzahlung vollständig zurück zu erstatten, 
in keinem Fall jedoch mehr als diesen Betrag.  
Der Eigner versichert, dass der Kapitän dem Charterer 
gegenüber dieselbe Aufmerksamkeit  zukommen lässt wie 
dem Eigner und der Kapitän alle Wünsche des Charterers 
berücksichtigt, soweit es Sicherheit und Zeitplan erlauben.  
  

Der Charterer erklärt 
Falls Kinder mitkommen ist der Charterer 
vollkommen verantwortlich für die Führung 
und Beschäftigung der Kinder. Der Charterer 
ist für die eigene Versicherung für 
persönliche Effekten, medizinische 
Versorgung und Unfall verantwortlich und 
hat diese Inanspruch zu nehmen, wenn nicht 
die Versicherung für das Boot zuständig ist. 
Falls der Charterer Beschwerden hat, die er 
nicht an Bord beheben kann ist er 
verpflichtet, sofort dem Eigner Bescheid zu 
geben.  

Die Chartergebühr schliesst ein, die Charter für das 
Boot, den Kapitän, die Hostess, Strom und Wasser. 
Nicht eingeschlossen sind Verpflegung und die 
Hafengebühren während der Fahrt. 


